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«Ich verstehe das nicht ganz, seit einiger Zeit klagt er über Kopfschmerzen»

Der Verfassungsausschuß des österreichischen
Nationalrates lernte bei der Sitzung vom 6.
März 1958 ein neuartiges Mittel der
Meinungsbeeinflussung kennen. Der Entwurf zu
einem neuen Gesetz, dem sogenannten <Brief-
taubengesetz>, sollte behandelt werden. Dieses

Gesetz sieht aus militärischen Gründen
strenge Meldevorschriften für die Brieftauben
unter Strafandrohung vor. Während die Redner

über das Pro und Kontra diskutierten,
gingen maschinengeschriebene Zettel, die das

äußere Bild einer Regierungsvorlage hatten,
von Mann zu Mann. Der Titel dieser
Regierungsvorlage) lautete: «Bundesgesetz über
die subversive Tätigkeit von Forellen und
Goldhamstern (Forellen-Goldhamstergesetz
1958)». Darin hieß es: Abschnitt 1: Forellen:
Paragraph I: Jede Forelle hat sofort die
Zugehörigkeit zum Forellenkulturverein zu
beweisen (Geburtsbestätigung, Meldezettel,
Vereinskarte mitbringen). Paragraph II: Jede
Forelle, die in einer Richtung schwimmt, wo

vielleicht ein Spion sitzen könnte, der sie
eventuell zur Ausspähung anwerben könnte,
wird sofort gefangen und der örtlich zuständigen

Bezirksverwaltungsbehörde in Butter
serviert. - Weitere fünf Paragraphen führten
in vorbildlichem Amtsdeutsch durch Analogien

bei den Forellen und Goldhamstern das

geplante <Brieftaubengesetz> ad absurdum.
Unter größter Heiterkeit der Mitglieder des

Verfassungssausschusses wurde das (Brieftau-
bengesetz> von der Tagesordnung abgesetzt.
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